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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Die eidgenössischen Räte berieten im Zuge der Behandlung der Lex USA zwei weitere
Geschäfte im Zusammenhang mit der Finma. Die Wirtschafts- und
Abgabekommissionen beider Räte forderten mittels zweier gleichlautender Motionen
den Bundesrat dazu auf, die Aufsichtsbehörde zur Verschärfung ihrer Enforcement
Policy im Bereich der Gewährserfordernis zu bewegen. Die Aufforderung sollte unter
Berücksichtigung der Unabhängigkeit der Finma erfolgen. Konkret wollten die Motionen
erreichen, dass vermehrt Berufsverbote für Bankmanager auf Basis von Art. 33
Finanzmarktaufsichtsgesetz ausgesprochen wurden. Thomas Aeschi (svp, ZG) verwies
auf formaljuristische Mängel der Motionen. Er argumentierte, dass der Bundesrat der
Finma keine direkten Vorschriften machen könne. Bundesrätin Widmer-Schlumpf
erachtete das Begehren ebenfalls als „nicht ganz einfach umsetzbar“. Trotz dieser
Bedenken wurden die Motionen sowohl im Nationalrat (mit 100 zu 83 Stimmen, gegen
den Willen von FDP und SVP) als auch im Ständerat (einstimmig) angenommen. 1

MOTION
DATUM: 18.06.2013
FABIO CANETG

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Frühjahrssession 2019 beriet der Nationalrat die Revision des Allgemeinen Teils
des Sozialversicherungsrechts (ATSG) und hatte eingangs einen Rückweisungsantrag
von Silvia Schenker (sp, BS) zu klären. Da das ATSG generell in allen
Sozialversicherungszweigen ausser der beruflichen Vorsorge zur Anwendung komme,
hätten die Entscheidungen zu diesem eine Hebelwirkung, betonte sie. Die Vorlage sei
aber sehr einseitig auf die Missbrauchsbekämpfung ausgerichtet, führe zu
einschneidenden Verschlechterungen für die Betroffenen und beschneide die Rechte
der Versicherten in Verfahren. Zudem fehle die Koordination mit den übrigen, bisher
beschlossenen Missbrauchsmassnahmen – ein entsprechender Gesamtplan sei nicht
vorhanden. Mit 133 zu 51 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen den Willen der SP-
und der Grünen-Fraktion für Eintreten aus. In der Folge reichte Silvia Schenker eine
Reihe von Minderheitsanträgen ein: Sie verlangte eine Streichung der engeren Frist für
die Rückforderungsansprüche der Versicherten, da diese gemäss
Behindertenverbänden für die Versicherer bereits jetzt sehr grosszügig sei. Sie wehrte
sich gegen die Schaffung einer Kostenpflicht bei den Verfahren, da die Einführung einer
solchen bei der IV gezeigt habe, dass die Anzahl Beschwerden dadurch nicht sinke.
Stattdessen steige die Arbeit für die Gerichte, weil dadurch mehr Anträge auf
unentgeltliche Rechtspflege eingereicht würden. Zudem lehnte sie die Schaffung einer
Möglichkeit für eine vorsorgliche Einstellung von Leistungen ab, wenn eine Person die
Meldepflicht verletzt, einer Lebens- oder Zivilstandskontrolle nicht fristgerecht
nachkommt oder ein begründeter Verdacht auf unrechtmässig bezogene Leistungen
besteht. Unter anderem sei unklar, wann ein begründeter Verdacht vorliege – wie auch
die Diskussion in der Kommission gezeigt habe. Auf ihr Argument, dass diese Regelung
viele Härtefalle schaffe, entgegnete Gesundheitsminister Berset, dass das Interesse der
Versicherer, Verfahren und grosse Schadensrisiken zu vermeiden, Vorrang vor dem
Interesse der Versicherten habe, nicht in eine vorübergehende Notlage zu geraten. Alle
Minderheitsanträge fanden ausschliesslich bei der SP- und der Grünen-Fraktion
Anklang und wurden folglich vom Nationalrat abgelehnt. 
Angenommen wurde hingegen ein Minderheitsantrag von Thomas Aeschi (svp, ZG), mit
dem die Kann-Bestimmung zur Einstellung von Geldzahlungen mit Erwerbscharakter
während des Strafvollzugs zu einer Muss-Bestimmung geändert wurde. Umstritten war
ansonsten nur noch die Frage, wie genau die Regelung zur Auferlegung der Kosten für
Observationen beim Bezug von Versicherungsleistungen aufgrund von unwahren
Angaben ausgestaltet werden sollte. Silvia Schenker wollte die Auferlegung der Kosten
auf «wissentlich unwahre Angaben» beschränken oder – wenn möglich – den Absatz
ganz streichen. Bea Heim (sp, SO) beantragte eine Beschränkung der Klausel auf die
Auferlegung «angemessener Mehrkosten» und Thomas Aeschi wollte auch hier die
Kann- in eine Muss-Formulierung umwandeln. In der Folge setzte sich jedoch die
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Version der Kommission durch, wodurch der Rat eine Differenz zum Ständerat schuf,
der die Klausel, wie von Bea Heim vorgeschlagen, auf «angemessene Mehrkosten»
beschränkt hatte. 2

Ergänzungsleistungen (EL)

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die Reform der
Ergänzungsleistungen, die er ob ihrer Länge in drei Blöcke unterteilte. Er schuf
zahlreiche Differenzen zum Ständerat, insbesondere bezüglich der Voraussetzungen für
den EL-Bezug. So beantragte die SGK-NR die Einführung einer Vermögensschwelle in
der Höhe von CHF 100'000 für Alleinstehende, CHF 200'000 für Verheiratete und CHF
50'000 bei Kindern: Übersteigt das Vermögen diese Schwelle, sollen keine
Ergänzungsleistungen beantragt werden können. Davon ausgeschlossen sollen jedoch
von den Betroffenen oder ihren Partnern bewohnte Liegenschaften sein, sofern die
Betroffenen ein hypothekarisch gesichertes Darlehen zulasten des Wohneigentums und
zugunsten der EL-Stelle aufnehmen. Silvia Schenker (sp, BS) sprach sich in ihrem
Minderheitsantrag gegen eine solche Änderung aus – nicht weil sie eine
Vermögensschwelle prinzipiell ablehne, sondern weil dieser Antrag nicht in der
Vernehmlassung war und daher noch zahlreiche Fragen dazu offen seien. Mit dieser
Ansicht standen die SP- und die Grünen-Fraktion jedoch alleine da, mit 137 zu 52
Stimmen nahm der Nationalrat die Einführung einer Vermögensschwelle an. Eine
weitere Differenz bei den Voraussetzungen schuf der Nationalrat, indem er gegen zwei
Minderheitsanträge einem Antrag der SGK-NR folgte, wonach ein Verbrauch von mehr
als 10 Prozent des Vermögens pro Jahr ab Entstehung des Anspruchs auf EL bei der IV,
bei der AHV ab zehn Jahren vor der Pensionierung, als Vermögensverzicht gelten solle,
sofern der Verbrauch „ohne wichtigen Grund“ erfolge (94 zu 86 Stimmen bei 9
Enthaltungen; 136 zu 53 Stimmen bei 1 Enthaltung). Für den Bezug von
Ergänzungsleistungen beantragte die Mehrheit der SGK-NR überdies eine zehnjährige
Karenzfrist, während der sich die Betroffenen ununterbrochen in der Schweiz
aufgehalten haben müssen. Es setzte sich jedoch eine Minderheit I Aeschi durch, die
den Bezug stattdessen von einer mindestens zehnjährigen Beitragsdauer in die AHV
abhängig machen wollte (104 zu 83 Stimmen, 4 Enthaltungen). 

Auch bezüglich der anerkannten Ausgaben schuf der Nationalrat einige Differenzen zum
Schwesterrat. Gegen eine Minderheit Feri  nahm er den Vorschlag der SGK-NR auf
Reduktion der Finanzierung des allgemeinen Lebensbedarfs für Kinder unter zwölf
Jahren sowie ab dem zweiten Kind um ein Sechstel an (137 zu 53 Stimmen). Bezüglich
der Mietzinsen bestätigte der Nationalrat zwar die vom Ständerat beschlossene
Schaffung verschiedener Regionen, strich jedoch auf Antrag einer Minderheit II Pezzatti
die dritte Region und reduzierte die vom Ständerat beschlossenen Beträge zur
Erstattung von Mietzinsen für Alleinstehende sowie für zusätzliche im Haushalt lebende
Personen (139 zu 53 Stimmen). Deutlich löste der Rat für den Antrag auch die
Ausgabenbremse (187 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen). Der Nationalrat stimmte auch
dem Antrag der Minderheit Clottu zu (102 zu 90 Stimmen), wonach diese Mietzins-
Beträge von den Kantonen um 10 Prozent gekürzt werden können und der Bundesrat
die Einteilung überprüfen muss, wenn sich der Mietpreisindex um 10 Prozent verändert.
Eine Minderheit Quadranti hatte diesbezüglich eine regelmässige Überprüfung nach
zwei Jahren gefordert, war jedoch deutlich gescheitert (133 zu 58 Stimmen, 1
Enthaltung). Stark umstritten war im Ständerat die Frage gewesen, welche Kosten bei
den Krankenkassenprämien angerechnet werden sollen. Dabei wurden vier
verschiedene Optionen diskutiert: Die Mehrheit der SGK-NR wollte dem Bundesrat
folgen und die kantonalen Durchschnittsprämien anrechnen, solange diese die
effektiven Kosten nicht übersteigen; der Ständerat hatte entschieden, die Prämie des
drittgünstigsten Krankenversicherers im Kanton zu vergüten; eine Minderheit I Carobbio
befürwortete die Auszahlung von Durchschnittsprämien, selbst wenn diese die
effektiven Kosten aufgrund von Prämienverbilligungen übertreffen; und eine Minderheit
II Humbel setzte auf die massgebende Prämie des Kantons. Letztere Option setzte sich
gegen den Antrag der Kommissionsmehrheit durch (138 zu 53 Stimmen), nachdem
dieser zuvor gegenüber der Minderheit I bevorzugt worden war (138 zu 53 Stimmen).
Nicht nur auf der Ausgaben-, auch auf der Einkommensseite nahm die grosse Kammer
Korrekturen vor: Zwar war man sich mit dem Ständerat darüber einig, dass das
Erwerbseinkommen von Ehegattinnen und -gatten, die selber keine Rente beziehen,
stärker angerechnet werden soll als bisher. Der Nationalrat folgte jedoch entgegen dem
Antrag der Minderheit Barrile, die wie der Ständerat nur 80 Prozent anrechnen wollte,
der Kommissionsmehrheit: Neu soll das Einkommen der Ehepartner vollständig
angerechnet werden (103 zu 87 Stimmen bei 1 Enthaltung). 
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Bezüglich der Finanzierung der EL respektive der Massnahmen zur Reduktion der
Anzahl EL-Bezügerinnen und -Bezüger hatte sich im Ständerat die Frage nach der
Möglichkeit auf Kapitalbezug in der zweiten Säule als besonders umstritten gezeigt.
Anders als der Erstrat wollte die Mehrheit der SGK-NR den Versicherten die Möglichkeit
offenlassen, ihre Pensionskassengelder zur Hälfte als Kapitalabfindung zu beziehen.
Dagegen wehrte sich eine Minderheit I Humbel, die dem Ständerat folgen wollte,
während eine Minderheit II Sauter das geltende Recht, das den Bezug eines Viertels des
Altersguthabens als Kapitalleistung erlaubt, bevorzugte. Letztere Position setzte sich in
der grossen Kammer deutlich durch (Mehrheit vs. Minderheit I: 139 zu 49 Stimmen bei 1
Enthaltung; Mehrheit vs. Minderheit II: 14 zu 170 Stimmen bei 4 Enthaltungen). Um
jedoch der im Ständerat vielfach betonten erhöhten Gefahr, durch einen Kapitalbezug
später auf Ergänzungsleistungen angewiesen zu sein, zu reduzieren, beantragte die
Kommissionsmehrheit, die Leistungen bei einem teilweisen oder vollständigen
Kapitalbezug um 10 Prozent pro Jahr zu kürzen. Der Nationalrat unterstützte diesen
Antrag gegen zwei Minderheitsanträge (106 zu 83 Stimmen; 119 zu 66 Stimmen bei 1
Enthaltung). Auch bei der Auszahlung der Pensionskassengelder für Firmengründungen
schuf die grosse Kammer eine Differenz zum Ständerat, indem sie einem
Minderheitsantrag de Courten folgte, der keine Einschränkungen der Auszahlungen
beabsichtigte. Deutlich sprach sich die grosse Kammer auch für einen
Minderheitsantrag Humbel aus, wonach rechtmässig bezogene Leistungen aus dem
Nachlass der Leistungsbezügerinnen und -bezüger – bei Ehepaaren aus dem Nachlass
des Zweitverstorbenen – zurückzuerstatten seien, sofern und inwieweit dieser CHF
50'000 übersteige (181 zu 7 bei 1 Enthaltung).

In der Gesamtabstimmung nahm der Rat seine neue Version zur Reform der
Ergänzungsleistungen mit 125 zu 53 Stimmen bei 13 Enthaltungen an. Unzufrieden
zeigten sich die SP- und die Grünen-Fraktion, während sich ein Drittel der CVP-
Fraktion sowie einzelne Mitglieder der GLP- und der BDP-Fraktion der Stimme
enthielten. 3

1) Mo. 13.3450 (WAK-NR): AB NR, 2013, S. 491 ff. Mo. 13.3410 (WAK-SR): AB SR, S. 1028 ff.
2) AB NR, 2019, S. 328 ff.
3) AB NR, 2018, S. 427 ff.; AB NR, 2018, S. 438 ff.; AB NR, 2018, S. 502 ff.; LZ, NZZ, TA, 16.3.18
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